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Volksschule. Änderung des Zeugnisreglements (Projekt „Belastung - Entlastung im Schul-
feld“). Fragenkatalog 
 

Als Entlastungsmassnahme wird im Rahmen des Projekts „Belastung - Entlastung im Schulfeld“ 

beim Produkt „Zeugnisse, Beurteilung“ einerseits eine Verminderung des zeitlichen Aufwands 

durch eine Änderung des Zeugnisrhythmus, andererseits ein Zugewinn an konzeptioneller Klar-

heit vorgeschlagen. Zusätzlich zu diesen Massnahmen soll geprüft werden, ob in den sprachli-

chen Fächern neben der Abbildung der Leistungen mittels einer Gesamtnote Aussagen zu den 

einzelnen Teilbereichen in jedem Zeugnis notwendig sind. 

 
1. Änderung des Zeugnisrhythmus 

Gestützt auf § 3 und § 4 Reglement über die Ausstellung der Schulzeugnisse an der Volksschule 

(Zeugnisreglement) vom 1. September 2008 haben die Lehrpersonen bis anhin zweimal jährlich 

ein Zeugnis auszustellen, je auf Ende Januar und auf Ende des Schuljahres. Auf der Kindergar-

tenstufe und in der 1. Klasse der Primarstufe werden keine Noten erteilt. Statt einer Benotung 

erfolgen Elterngespräche.  

Kindergartenstufe und 1. Klasse 

Sind Sie damit einverstanden, dass im Kindergarten und in der 1. Klasse nur noch je ein Elternge-

spräch pro Jahr stattfinden? 

x  Ja 

 Nein 

Völlig ausreichend – ausserordentliche Gespräche sind nach wie vor möglich. 
 
 
2. bis 5. Klasse 

Sind Sie damit einverstanden, dass inskünftig nur noch ein Zeugnis am Ende des Schuljahres 

ausgestellt wird? 
 x   Ja 

   Nein 
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Bemerkungen 
 
 

6. Klasse und Sekundarstufe 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass in der 6. Klasse und auf der Sekundarstufe wie bis anhin zwei 

Zeugnisse ausgestellt werden (jeweils Ende Januar und am Ende des Schuljahres)? 

x   Ja 

  Nein 

Es ist zu überlegen, ob in der ersten Sekundarklasse nur ein Zeugnis ausgestellt werden kann 
(am Ende des Schuljahres). 
 
 

2. Verzicht bzw. teilweiser Verzicht auf die Abbildung der Leistungen in den Teilbereichen 
in Sprachen (§ 5  und § 7 Zeugnisreglement) 

 
Primarstufe  
 
Variante 1 

Sollen die sprachlichen Leistungen in den Teilbereichen inskünftig nur noch einmal pro Jahr im 

Zeugnis am Ende des Schuljahres abgebildet werden? 

x   Ja 

  Nein 

Bemerkungen 
 
 

Variante 2: 

Soll auf die Abbildung der Leistungen in den Teilbereichen der Sprachen in den Zeugnissen ganz 

verzichtet werden? 

Ja     x Nein 
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Bemerkungen 
 
 

Sekundarstufe 
 
Variante 1 

Sollen die sprachlichen Leistungen in den Teilbereichen inskünftig nur noch einmal pro Jahr im 

Zeugnis am Ende des Schuljahres abgebildet werden? 

x Ja 

Nein 

Bemerkungen 
 
 

Variante 2: 

Soll auf die Abbildung der Leistungen in den Teilbereichen der Sprachen in den Zeugnissen ganz 

verzichtet werden? 

Ja 

x Nein 

Bemerkungen 
 
 

3. Weitere Anliegen und Bemerkungen 
 
Bemerkungen 
 
 
 
Dieser Fragebogen wurde ausgefüllt von: 
 
Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter VSLZH 
 


